
 

Zertifikat 
 

Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

 

Name:  TÜV Rheinland Cert GmbH 

Straße:  Am Grauen Stein  

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  51105 Ort:  Köln 
 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 01 400 0370 

Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☒ 

Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET016002373005 

Das Zertifikat beinhaltet 4 Anlage(n). 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) ___) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten, Standorte erteilt (s. Anlage(n) 1 - 4). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31.08.2023. Nächstes Audit bis spätestens 28.02.2023. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Name:  Drekopf Umweltservice Gescher GmbH 

Straße:  Schuckertstr. 25-27 

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  48712 Ort:  Gescher 

Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer: HRB 4226 Registergericht: Coesfeld 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten das Überwachungszeichen der o.g. technischen Überwachungsorganisation und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß §56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG:  

entfällt  

Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV: 

entfällt 

Prüfungsdatum: 

 

10.03.2022 

Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

 

Name: Dr. Olesch, Vorname: Werner 

Ausstellungsdatum: 

 

04.05.2022 

Leiter der Zertifizierungsorganisation: 

 

Name: Schmieder, Vorname: Christoph 

  

www.tuv.com 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E55489137(4) 
2.1.1 nur deutschlandweit ☒ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E55489137(4) 
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☒ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☐vorbereitend  ☐abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0370 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Drekopf Umweltservice Gescher GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Fuhrpark 
1.2 Straße: Schuckertstr. 25-27 
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 48712 Ort: Gescher 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 
jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Fuhrpark mit Hakenlift-LKW, Sattelzugmaschinen, Anhängern, Tankaufliegern und Stückgutaufliegern 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 
4.1 alle Abfallarten   ☒ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☐vorbereitend  ☐abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E554M0104(9) 
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☒ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0370 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Drekopf Umweltservice Gescher GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Makeln von Abfällen 
1.2 Straße: Schuckertstr. 25-27 
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 48712 Ort: Gescher 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 
jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Abfallmakler (als Bürotätigkeit) 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 
4.1 alle Abfallarten   ☒ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E55457001(2) 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☒vorbereitend  ☐abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0370 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Drekopf Umweltservice Gescher GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen 
1.2 Straße: Schuckertstr. 25-27 
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 48712 Ort: Gescher 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 
jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen (Anlage nach Nr. 8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2.2 V des Anhangs 1 zur 
4. BImSchV): Lagerung und Sortierung von Abfällen, Verarbeitung von Lösemitteln zu Brennstoffen mit Frei- und Hallen-La-
gerflächen, Tanklager für Lösemittel und Fotochemikalien und Werkhalle 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 
4.1 alle Abfallarten   ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

12 01 02 Eisenstaub und -teilchen  

12 01 03 NE- Metallfeil- und -drehspäne  

16 01 21* 
gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen 

 

16 02 11* 
gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, 
HFCKW oder HFKW enthalten 

 

16 02 13* 

gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 
fallen (Anmerkung: Gefährliche Bauteile elektrischer 
und elektronischer Geräte umfassen z.B. Akkumulato-
ren und unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich ein-
gestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Katho-
denstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas) 

 

16 02 14 
gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 02 09 bis 16 02 13 fallen 

 

16 02 16 
aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen 

 

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

 

19 02 06 
Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 

 

19 08 05 
Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Ab-
wasser 

 

20 01 35* 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 
gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen 

 

20 01 36 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 
20 01 35 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E55457001(2) 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 
2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: E55457001(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☒vorbereitend  ☐abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0370 

Name des Entsorgungsfachbetriebs Drekopf Umweltservice Gescher GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen 
1.2 Straße: Schuckertstr. 25-27 
1.3. Staat: D Bundesland: NW Postleitzahl: 48712 Ort: Gescher 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 
jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen (Anlage nach Nr. 8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2.2 V des Anhangs 1 zur 
4. BImSchV): Lagerung und Sortierung von Abfällen, Verarbeitung von Lösemitteln zu Brennstoffen mit Frei- und Hallen-La-
gerflächen, Tanklager für Lösemittel und Fotochemikalien und Werkhalle 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 
4.1 alle Abfallarten   ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

02 01 08* 
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

 

02 01 09 
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 

02 02 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe  

02 02 04 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung 

 

02 03 01 
Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifu-
gier- und Abtrennprozessen 

 

02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln  

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

03 01 04* 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 
fallen 

 

03 02 01* halogenfreie organische Holzschutzmittel  

03 02 02* chlororganische Holzschutzmittel  

03 02 03* metallorganische Holzschutzmittel  

03 02 04* anorganische Holzschutzmittel  

03 02 05* 
andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

03 02 99 Holzschutzmittel a. n. g.  

04 01 03* Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase  

04 02 09 
Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, 
Elastomer, Plastomer) 

 

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)  

04 02 14* 
Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel 
enthalten 

 

04 02 15 
Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 04 02 14 fallen 

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks  

05 01 15* gebrauchte Filtertone  

05 06 03* andere Teere  

06 01 06* andere Säuren  
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06 02 03* Ammoniumhydroxid  

06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid  

06 02 05* andere Basen  

06 02 99 Abfälle a. n. g.  

06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten  

06 03 14 
feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen 

 

06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten  

06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle  

06 05 02* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

06 05 03 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 

 

06 07 02* Aktivkohle aus der Chlorherstellung  

06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme  

06 07 04* Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure  

06 10 02* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

06 10 99 Abfälle a. n. g.  

06 13 01* 
anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel 
und andere Biozide 

 

06 13 02* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)  

07 01 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 01 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 01 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 01 07* 
halogenorganische Reaktions- und Destillationsrück-
stände 

 

07 01 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 01 09* 
halogenorganische Filterkuchen, gebrauchte Aufsaug-
materialien 

 

07 01 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 01 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 01 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen 

 

07 01 99 Abfälle a. n. g.  

07 02 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 02 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 02 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 02 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 02 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 02 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 02 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 
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07 02 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen 

 

07 02 13 Kunststoffabfälle  

07 02 14* 
Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

07 02 15 
Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 02 14 fallen 

 

07 02 16* Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten  

07 02 99 Abfälle a. n. g.  

07 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 03 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 03 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 03 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 03 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 03 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 03 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 03 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 03 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen 

 

07 03 99 Abfälle a. n. g.  

07 04 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 04 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 04 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 04 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 04 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 04 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 04 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 04 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 04 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen 

 

07 04 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 04 99 Abfälle a. n. g.  

07 05 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 05 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 05 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 05 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 05 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 05 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 05 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  
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07 05 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 05 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen 

 

07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

07 05 14 
feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 
13 fallen 

 

07 05 99 Abfälle a. n. g.  

07 06 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 06 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 06 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 06 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 06 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 06 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 06 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 06 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 06 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 

 

07 06 99 Abfälle a. n. g.  

07 07 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

07 07 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 07 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

 

07 07 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 07 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

07 07 09* 
halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmateria-
lien 

 

07 07 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

07 07 11* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

07 07 12 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen 

 

08 01 11* 
Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 12 
Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 08 01 11 fallen 

 

08 01 13* 
Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel o-
der andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 01 14 
Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 13 fallen 

 

08 01 15* 
wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organi-
schen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 
enthalten 

 

08 01 16 
wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen 
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08 01 17* 
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organi-
sche Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

08 01 18 
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen 

 

08 01 19* 
wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit or-
ganischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stof-
fen enthalten 

 

08 01 20 
wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthal-
ten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen 

 

08 01 21* Farb- oder Lackentfernerabfälle  

08 01 99 Abfälle a. n. g.  

08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver  

08 03 07 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten  

08 03 08 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten  

08 03 12* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 13 
Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
08 03 12 fallen 

 

08 03 14* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 15 
Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 03 14 fallen 

 

08 03 16* Abfälle von Ätzlösungen  

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 18 
Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 
17 fallen 

 

08 03 19* Dispersionsöl  

08 03 99 Abfälle a. n. g.  

08 04 09* 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lö-
semittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

 

08 04 10 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 08 04 09 fallen 

 

08 04 11* 
klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die orga-
nische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

08 04 12 
klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen 

 

08 04 13* 
wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen 
mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 
Stoffen enthalten 

 

08 04 14 
wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 
fallen 

 

08 04 15* 
wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmas-
sen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährli-
chen Stoffen enthalten 

 

08 04 17* Harzöle  

08 05 01* Isocyanatabfälle  

09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis  

09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis  

09 01 03* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis  

09 01 04* Fixierbäder  
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09 01 05* Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder  

09 01 07 
Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silber-
verbindungen enthalten 

 

09 01 08 
Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und 
keine Silberverbindungen enthalten 

 

09 01 13* 
wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Sil-
berrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
09 01 06 fallen 

 

10 01 22* 
wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 23 
wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen 

 

10 02 11* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 03 27* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 04 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 05 08* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 06 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 07 07* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 08 19* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

10 11 11* 
Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die 
Schwermetalle enthalten (z.B. aus Kathodenstrahlröh-
ren) 

 

10 11 12 
Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 
11 fällt 

 

10 11 13* 
Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

 

10 11 14 
Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 13 fallen 

 

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 

10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung  

11 01 07* alkalische Beizlösungen  

11 01 09* 
Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

 

11 01 10 
Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 11 01 09 fallen 

 

11 01 11* 
wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

 

11 01 12 
wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 11 01 11 fallen 

 

11 01 13* 
Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

11 01 14 
Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 11 01 13 fallen 

 

11 01 15* 
Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Io-
nenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

11 01 16* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze  

11 01 98* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

11 01 99 Abfälle a. n. g.  

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne  

12 01 08* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  
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12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  

12 01 10* synthetische Bearbeitungsöle  

12 01 12* gebrauchte Wachse und Fette  

12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten  

12 01 15 
Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 12 01 14 fallen 

 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

12 01 17 
Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
12 01 16 fallen 

 

12 01 18* 
ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läpp-
schlämme) 

 

12 01 20* 
gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

 

12 01 21 
gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 12 01 20 fallen 

 

12 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten  

12 03 02* Abfälle aus der Dampfentfettung  

13 01 01* Hydrauliköle, die PCB enthalten  

13 01 04* chlorierte Emulsionen  

13 01 05* nichtchlorierte Emulsionen  

13 01 09* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis  

13 01 10* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis  

13 01 11* synthetische Hydrauliköle  

13 01 12* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle  

13 01 13* andere Hydrauliköle  

13 02 05* 
nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
auf Mineralölbasis 

 

13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  

13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  

13 03 06* 
chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mine-
ralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 
fallen 

 

13 03 07* 
nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf 
Mineralölbasis 

 

13 03 08* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle  

13 03 09* 
biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertra-
gungsöle 

 

13 03 10* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle  

13 04 01* Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt  

13 04 02* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen  

13 04 03* Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt  

13 05 01* 
feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserab-
scheidern 

 

13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern  

13 05 06* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern  

13 05 07* öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern  

13 05 08* 
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasser-
abscheidern 

 

13 07 01* Heizöl und Diesel  
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13 07 02* Benzin  

13 07 03* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)  

13 08 01* Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern  

13 08 02* andere Emulsionen  

13 08 99* Abfälle a. n. g.  

14 06 01* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW  

14 06 02* andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische  

14 06 03* andere Lösemittel und Lösemittelgemische  

14 06 04* 
Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemit-
tel enthalten 

 

14 06 05* 
Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel ent-
halten 

 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 05 Verbundverpackungen  

15 01 06 gemischte Verpackungen  

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

15 01 09 Verpackungen aus Textilien  

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe ent-
halten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

15 01 11* 
Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste po-
röse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich ge-
leerter Druckbehältnisse 

 

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. 
n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 
02 02 fallen 

 

16 01 03 Altreifen  

16 01 07* Ölfilter  

16 01 08* quecksilberhaltige Bauteile  

16 01 13* Bremsflüssigkeiten  

16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 01 15 
Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 01 14 fallen 

 

16 01 19 Kunststoffe  

16 01 20 Glas  

16 02 09* 
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthal-
ten 

 

16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile  

16 03 03* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 03 04 
anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 16 03 03 fallen 

 

16 03 05* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 03 06 
organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 03 05 fallen 
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16 05 04* 
gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern 
(einschließlich Halonen) 

 

16 05 05 
Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 05 04 fallen 

 

16 05 06* 
Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von 
Laborchemikalien 

 

16 05 07* 
gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährli-
chen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

 

16 05 08* 
gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährli-
chen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

 

16 05 09 
gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen 

 

16 06 01* Bleibatterien  

16 06 02* Ni-Cd-Batterien  

16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien  

16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)  

16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren  

16 06 06* 
getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Ak-
kumulatoren 

 

16 07 08* ölhaltige Abfälle  

16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten  

16 07 99 Abfälle a. n. g.  

16 08 07* 
gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

 

16 09 01* Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat  

16 09 02* 
Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natrium-
dichromat 

 

16 09 03* Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid  

16 09 04* oxidierende Stoffe a. n. g.  

16 10 01* 
wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

16 10 02 
wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 10 01 fallen 

 

16 10 03* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 10 04 
wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 16 10 03 fallen 

 

17 01 03 Fliesen und Keramik  

17 02 02 Glas  

17 02 03 Kunststoff  

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 03 01 fallen 

 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

17 04 09* 
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

 

17 04 10* 
Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten 
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17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 

 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 
06 01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  

17 09 02* 

Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-
haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf 
Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-hal-
tige Kondensatoren) 

 

17 09 03* 
sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich ge-
mischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 

 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fal-
len 

 

18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)  

18 01 02 
Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und 
Blutkonserven (außer 18 01 03) 

 

18 01 03* 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 
werden 

 

18 01 04 

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 
gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wä-
sche, Einwegkleidung, Windeln) 

 

18 01 06* 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen o-
der solche enthalten 

 

18 01 07 
Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 
06 fallen 

 

18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

18 01 09 
Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 
08 fallen 

 

18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin  

18 02 01 
spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 18 02 02 fallen 

 

18 02 02* 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 
werden 

 

18 02 03 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 
gestellt werden 

 

18 02 05* 
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen o-
der solche enthalten 

 

18 02 06 
Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 
05 fallen 

 

18 02 07* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

18 02 08 
Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 
07 fallen 

 

19 01 06* 
wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und 
andere wässrige flüssige Abfälle 

 

19 02 03 
vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht ge-
fährlichen Abfällen bestehen 

 

19 02 07* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen   
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19 02 08* 
flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

 

19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

19 02 10 
brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 02 08 und 19 02 09 fallen 

 

19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält  

19 07 03 
Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das 
unter 19 07 02 fällt 

 

19 08 09 
Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die aus-
schließlich Speiseöle und -fette enthalten 

 

19 08 10* 
Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen 

 

19 08 14 
Schlämme aus einer anderen Behandlung von industri-
ellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
08 13 fallen 

 

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle  

19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze  

19 11 01* gebrauchte Filtertone  

19 11 05* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 11 06 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen 

 

19 12 01 Papier und Pappe  

19 12 04 Kunststoff und Gummi  

19 12 05 Glas  

19 12 08 Textilien  

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  

19 12 11* 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

 

19 13 07* 
wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus 
der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

19 13 08 
wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus 
der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 13 07 fallen 

 

20 01 02 Glas  

20 01 10 Bekleidung  

20 01 11 Textilien  

20 01 13* Lösemittel  

20 01 14* Säuren  

20 01 15* Laugen  

20 01 17* Fotochemikalien  

20 01 19* Pestizide  

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

20 01 25 Speiseöle und -fette  

20 01 26* 
Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
25 fallen 
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20 01 27* 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

20 01 28 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

 

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

20 01 30 
Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 29 fallen 

 

20 01 31* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

20 01 32 
Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
31 fallen 

 

20 01 33* 
Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 
02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und 
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 

 

20 01 34 
Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 33 fallen 

 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

20 01 39 Kunststoffe  

20 01 40 Metalle  
 

 




